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I. Begriff und Aufgaben des Vormundschaftsrechts 

1 Unter Vormundschaftsrecht versteht das BGB alle Rechtsnormen, die die Fürsorge 
für Schutzbedürftige (Bevormundete, Mündel) durch natürliche oder juristische Per­
sonen betreffen, die von Gesetzes wegen dazu berufen oder aufgrund gerichtlicher 
Entscheidung dazu bestellt worden sind. In jeder Rechtsordnung muss die rechtliche 
Situation von Personen geregelt werden, die nicht imstande sind, ihre persönlichen 
und die das Vermögen betreffenden Angelegenheiten ohne Gefährdung ihrer Inte­
ressen selbst wahrzunehmen. In einem Gemeinwesen, das sich - wie die Bundes­
republik Deutschland - als Rechts- und Sozialstaat versteht (Art 20, 28 GG) und 
dessen Verfassung die Menschenwürde und die Grundrechte schützt (Art 1, 2 ff 
GG), ist dies selbstverständlich. 

2 Das BGB geht davon aus, dass Volljährige im Regelfall selbst für sich sorgen können 
und keines besonderen Schutzes bedürfen. § 2 knüpft den Eintritt der Volljährigkeit, 
mit der die unbeschränkte Geschäftsfähigkeit verbunden ist, an die feste Alters­
grenze von 18 Jahren (vgl STAUDINGER/WEICK [2004] § 2 Rn 1 zu der im Jahre 1974 erfolgten 
Herabsetzung des Volljährigkeitsalters von 21 auf 18 Jahre). Auf die Einsichts- und Selbst-
bestimmungsfähigkeit des jungen Menschen im Einzelfall wird nicht abgestellt, da 
dies dem Grundsatz der Offenkundigkeit und Sicherheit im Rechtsverkehr entge­
genstünde. Zwar beachtet auch die Rechtsordnung, dass das Heranwachsen der 
Kinder ein Prozess allmählichen Reifens ist (s § 1626 Abs 2 S 1; § 1 Abs 1 SGB 
VIII). Rechtsgeschäftlich kann aber ein noch nicht 18 Jahre alter Jugendlicher 
nur in beschränktem Umfang ohne die Mitwirkung seines gesetzlichen Vertreters 
tätig werden (s STAUDINGER/PESCHEL-GUTZEIT [2007] § 1626 Rn 77 ff). 
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